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GRUNDSÄTZE 
 

S 
S steht für Substitution, 
was im Falle von COVID-
19 nur durch genügend 
Distanz möglich ist (z. B. 
Homeoffice). 

 

T 
T sind technische Mass-
nahmen (z. B. Acrylglas, 
getrennte Arbeitsplätze). 

 
 

O 
O sind organisatorische 
Massnahmen (z. B. ge-
trennte Teams, verän-
derte Schichtplanung). 

 

P 
P steht für persönliche 
Schutzmassnahmen 
(z. B. Hygienemasken 
(chirurgische Masken / 
OP-Masken)). 

 
  



SCHUTZKONZEPT SPORTING PARK 
 

Das Schutzkonzept ist auf den Betrieb des Sporting Park Engelberg ausgerichtet und folgt der COVID-

19 Verordnung und den Vorgaben des Bundes, des Kantons OW sowie der Gesellschaft Schweizeri-

scher Kunsteisbahnen GSK. Es basiert ebenso auf den Rahmenvorgaben für Schutzkonzepte in 

Sportaktivitäten des BASPO. Für das Restaurant Sporting Park gelten die Richtlinien für das Gastge-

werbe von Gastro Suisse. 

Ziel des Schutzkonzeptes und der Massnahmen ist es, den Besucherinnen und Besucher wie auch den 

Mitarbeitern des Sporting Park Engelberg den höchstmöglichen Schutz zu bieten. Dennoch ist eine 

hohe Selbstverantwortung und Disziplin von jedem Einzelnen notwendig. 

 

1. MASKENPFLICHT 
Besucher des Sporting Park tragen Schutzmasken. 

Massnahmen 

In den öffentlich zugänglichen Innenräumen des Sporting Park gilt eine generelle Masken-

pflicht. Dazu gehören: Foyer, Tribüne, Parking, Garderoben, Restaurant beim Betreten und 

Verlassen 

Auch innerhalb der Sportbereiche gilt die Maskenpflicht für Sporttreibende, falls der Mindest-

abstand von 1.50m nicht eingehalten werden kann. Dazu gehören: Eishalle, Curlinghalle, Ten-

nishalle mit Kletterwand und Fitnessraum. Für alle anderen Personen gilt in diesen Bereichen 

die Maskenpflicht auf jeden Fall. Dazu gehören: Mitarbeitende, Handwerker und Besucher. 

In nicht öffentlich zugänglichen Räumen gilt keine Maskenpflicht, sofern die Mindestabstände 

eingehalten werden können. Dazu gehören: Technik- und Lagerräume, Büros, gesperrte Be-

reiche 

2. HÄNDEHYGIENE 
Alle Personen im Unternehmen reinigen sich regelmässig die Hände. 

Massnahmen 

Im Foyer und bei den Zugängen zu den jeweiligen Hallen ist eine Hygienestation eingerichtet, 

wo sich Besucher/innen des Sporting Parks die Hände desinfizieren können. 

Für Mitarbeitende stehen im Büro Desinfektionsmittel bereit. 

Kunden werden darauf hingewiesen, dass kontaktlose Zahlung präferiert ist. 

In allen WC's sind Seifenspender und Papiertücher zum Händewaschen verfügbar. 

Der Hauswart ist verantwortlich, dass alle Hygieneartikel in genügender Menge verfügbar sind 

und regelmässig aufgefüllt werden. 

  



3. DISTANZ HALTEN 

Mitarbeitende und Besucher/innen halten 1.50 m Distanz zueinander. 

Massnahmen 

Rezeption wird so weit wie möglich nicht doppelt belegt, im Bereich Technik werden die Ar-

beiten wo immer möglich alleine ausgeführt.  

Die Rezeption ist mit einer Plexiglasscheibe von den Gästen abgetrennt. 

Die Mitarbeitenden respektieren die Abstandsregeln auch in den Pausen. 

Die Distanzregel ist in Eigenverantwortung von jedem Gast einzuhalten. Dies gilt auch für 

WC's und Duschen.  

Es gilt die 15m2 pro Erwachsenen Regel als Personenanzahlbeschränkung. Falls die Mindest-

abstände nicht eingehalten werden können, gilt Maskenpflicht. 

Im öffentlichen Bereich sind die Duschen geschlossen und dürfen nicht benützt werden. 

4. REINIGUNG 

Bedarfsgerechte, regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen nach Gebrauch, insbe-

sondere, wenn diese von mehreren Personen berührt werden.  

Massnahmen 

Sanitäre Anlagen werden täglich gereinigt und mehrmals kontrolliert. Abfälle regelmässig ent-

sorgt. Die Garderoben und der Fitnessraum werden täglich nach Benutzung komplett desinfi-

ziert. 

Arbeitsmittel, welche von mehreren Personen verwendet werden, werden vor und nach Ge-

brauch durch jeden Benützer gereinigt und desinfiziert. 

Spezielle Reinigung der Griffe aller Türen im Sporting Park. Wo immer möglich werden die 

Türen offen gelassen, um Berührungen zu vermeiden. 

5. BESONDERS GEFÄHRDETE PERSONEN 

Massnahmen 

Mitarbeiter mit besonderer Gefährdung werden mit speziellen Aufgaben ohne Fremdkontakt 

betraut. 

6. ERKRANKTE AM ARBEITSPLATZ 

Massnahmen 

Mitarbeiter mit Symptomen werden nach Hause geschickt und bleiben bis zur Genesung in 

Selbstisolation. 

  



7. INFORMATION 

Information der Mitarbeitenden und anderen betroffenen Personen über die Vorgaben und Massnah-

men. Kranke im Unternehmen nach Hause schicken und instruieren, die (Selbst-)Isolation gemäss BAG 

zu befolgen. 

Massnahmen 

Sämtliche Mitarbeitenden wurden über das vorliegende Schutzkonzept und die jeweiligen 

Konzepte der einzelnen Sportverbände informiert. 

Die BAG Plakate sind überall gut ersichtlich angebracht. 

Instruktion der Massnahmen und Zugangsprotokoll für Sportler/innen, welche ohne Voraus-

reservation in den Sporting Park kommen, insbesondere für den öffentlichen Eislauf / Hockey, 

Fitness und Klettern. 

8. MANAGEMENT 

Umsetzung der Vorgaben im Management, um die Schutzmassnahmen effizient umzusetzen und an-

zupassen. Angemessener Schutz von besonders gefährdeten Personen. 

Massnahmen 

Der Geschäftsleiter und stellvertretend die BESIBE sind für die Einhaltung der Richtlinien und 

Massnahmen verantwortlich. 

Das Contact-Tracking wird über Präsenzlisten und das Reservationssystem sichergestellt. 

9. ANDERE SCHUTZMASSNAHMEN 

Massnahmen 

Das Schwimmbad hat ein eigenes Schutzkonzept basierend auf den Richtlinien des Verban-

des Hallen- und Freibäder VHF. 

Für die Eishalle und die Curling Halle sind spezielle Schutzkonzepte erstellt worden. 

Es gelten die übergeordneten Grundsätze im Sport (Symptomfrei ins Training/Wettkampf, Dis-

tanz halten, Hygieneregeln des BAG, Präsenzlisten, Bezeichnung der verantwortlichen Per-

son) 

Bei Mieter, welche unsere Infrastruktur exklusiv zur Verfügung haben, gelten deren Schutz-

konzepte, welche wir im Vorfeld mit dem Mieter abstimmen. Der Mieter stellt sicher, dass Teil-

nehmerlisten geführt werden. 

In allen Garderoben sind die Haartrockner ausser Betrieb genommen worden. 

 

Engelberg, 29.10.2020 

 

Reto Steffen, 079 456 24 56 

reto.steffen@sportingpark.ch 

BESIBE Sporting Park, Marcel Geisser, Roli Mathis, Hanspeter De Mario, 041 639 60 09 

eismeister@sportingpark.ch 
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